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Sie fragen —

wir
antworten

Hier beantworten Fachleute
Fragen von Abonnenten, die
auch für andere Leser von In-
teresse sind. Dieser Leserdienst
ist für Sie unentgeltlich. Benüt-

zen Sie die Gelegenheit!

AHV-Information

Bei Trennung
Rente auszahlen?
X. //. /« 5. Ar zw T//F-i?en/ena/-
fer, .vez«e Fratz Ff 2 2 Jahre7'önger.
Z)a.s Fkepaar /<?2>f seif einigen
•Jahren in gefrewtzfezz Zimmer«,
w«<2 seif 2Ve«/ahr haf, wie ei i« der
Tn/rage heFsf, die F/ze/razt ei«e

eigene FFo/ztztztzg geschenkt he-
fomzzzezz n«d kann gratis woh«e«.
JFeifer ic/zrez'èf F. 2/..' «Meine
Fraw heziehf, seif ich ^erziz'ozzz'erf

hin, anch eine Fenfe vo« 560
FratzAezz, die ich his anbin immer
anszah/fe.» Die Frage /anfef, oh
F. 22. Fe.se Rente .sezzzer Fratz
attiza/z/ezz muss oder so/Z, nun da
das FAepaar/a/:fz'ic/z gefrezztzf ist.

Bei einer faktischen oder ge-
richtlich bestätigten Trennung
ist der Ehemann verpflichtet, für
den Unterhalt der Ehefrau zu
sorgen. In welcher Form der
Unterhalt geschieht oder in wel-
chem Betrag er zu erfolgen hat,
ist eine Frage der jeweils indivi-
duellen Umstände und Verein-
barung. Sollte es sich bei der er-
wähnten Rente von 360 Franken
um eine Zusatzrente für die Ehe-
frau zur einfachen AHV-Rente
des Mannes handeln, so steht
hierüber im AHV-Gesetz: «Sorgt
der Ehemann nicht für Ehefrau,
oder leben die Ehegatten ge-
trennt oder sind sie geschieden,
so ist auf Verlangen die Zusatz-
rente der Frau auszuzahlen.

Vorbehalten bleiben abweichen-
de zivilrichterliche Anordnun-
gen.» Das heisst, die Ehefrau
kann von der rentenauszahlen-
den Ausgleichskasse verlangen,
dass die Zusatzrente getrennt
von der einfachen Rente ihres
Mannes an sie persönlich ausbe-
zahlt wird. In einem solchen Fall
würde der Mann dies aber bei
der Festsetzung seiner Unter-
haltsleistung entsprechend be-
rücksichtigen.
Ist die besagte Rente von 360 Fr.
aber eine von der Frau person-
lieh erworbene Rente, beispiels-
weise eine Pension des früheren
Arbeitgebers - um dies als theo-
retisches, praktisch im vorlie-
genden Fall kaum wahrschein-
liches Beispiel zu erwähnen -, so
wäre der Mann wohl verpflich-
tet, die Rente an seine Frau wei-
terzuleiten, wenn sie schon an
seine Adresse ausbezahlt wird,
statt an die Frau direkt.

Wieviel Vermögen bei
Ergänzungsleistung?
F. F. in F. rc/zm'6f: AFz'zze Frazz
zzzzzf z'cfz Zzezze/ze/z ez>ze F/zepaar-
A/Frirezzfe von 2550 Fra/zke«. 22a

wz> kez'zze PezzMOHskasse /zahe«
oder .soa.sz'zge PezYräge er/za/fezz,
5z>zd wz'r z'k ZzzkzzK/f azz/" ez>ze

A2dF-FrgäKzzzKgi/eF/zzKg aKge-
vrzeseK. JFz'r /zähen zwar koc/z ef-
was Fernzüge«. Frage: IFze /zoc/z

dar/" das Fernzöge« sez«, zznz «oc/z

z« de« Ge«wss ez«er Frgä«zznzgs-
/ez'sftnzg zzz konznze«? Gz'hf es ez'«e

obere Grenze?

Der Brief ist in seiner Formulie-
rung so exemplarisch für eine
anscheinend allgemein verbrei-
tete Meinung, dass er im vollen
Wortlaut wiedergegeben wird.
Die Meinung nämlich, es gebe
eine «obere Grenze» für das

Vermögen bei der Festsetzung
des Anspruchs auf Ergänzungs-
leistung. Es gibt sie nicht, jeden-
falls nicht eine vom Gesetz aus-
drücklich festgelegte. Sie ergibt
sich dann freilich praktisch bei

der Berechnung der Ergänzungs-
leistung, ist aber je nach den
persönlichen Verhältnissen ver-
schieden hoch.
Bei der Berechnung einer Ergän-
zungsleistung wird Vermögen zu
einem bestimmten Teil zum Ein-
kommen angerechnet, soweit es

bei Alleinstehenden 20 000 Fr.,
bei Ehepaaren 30 000 Fr. über-
steigt. Bei IV-Rentnern ist der
anzurechnende Teil ein Fünf-
zehntel des Vermögens, das die
erwähnte Freigrenze übersteigt,
bei AHV-Rentnern ein Zehntel.
Den Kantonen ist es freigestellt,
bei AFIV-Rentnern in Heimen
und Heilanstalten den «Vermö-
gensverzehr», also den anzu-
rechnenden Vermögensteil, auf
einen Fünftel zu erhöhen.

E. L. und allen, die von solchen
«oberen Grenzen» hören, ist so-
mit dringend zu empfehlen:
Nicht auf solche Einflüsterungen
hören, sondern sich sofort bei
der zuständigen kantonalen
Ausgleichskasse für den Bezug
einer Ergänzungsleistung anmel-
den. Mehr als eine Absage kann
es nicht geben, aber man hat
dann wenigstens einen zuverläs-
sigen Bescheid.

Franz 22"o//hzan«

Zitate
Schild eines Strassenmusikanten:
«Wenn Sie kein Geld haben, tut's
auch ein Lächeln!»

*

Die Japaner erobern die Welt-
märkte mit unlauterem Wettbe-
werb - sie arbeiten während der
Arbeitszeit. F/;/zraz'«z FF/zon

*

Ich habe keine Angst vor dem
Sterben, ich möchte bloss nicht
dabei sein, wenn es passiert.

IFoo<2yrl//en

*

Das Alter ist die einzige Möghch-
keit, lange zu leben.

FonradA zFnawer



Der Jurist
gibt Auskunft

Rund ums Testament
jWeiwe Frau uzzc/ ic/z sinii zw
477 F-/1 //er. Lbzser verkeira/c/er
Sokzz /'s/ Zak/zarzZ mz'Z gu/gehezz-
z/er eigener Praxis, unsere noch

/ez/ige 7oc/zier isi Lehrer/n an ge-
wäk//er P/e//e zzziZ Fo/ipensum.
7)a ich keine Pension bekomme,
sondern nebs/ z/er /1/7K, einer
k/einen Z7n/a//renie unz/ azzs z/en

PTa/iiia/zinsen /ebe, so//ie wnnsc/z-

gemäss /ür z/en über/ebenz/en

P/zegaiien z/z'e vo//e Vu/zniessung
azzs z/iesen ZPerisc/zri/ien mög/ick
sein unz/ b/eiben.
Am 7. Januar 79## iriii z/zzs neue
Pke- zznz/ Prörec/zi in Pra/Z. 7ck
möck/e noc/z vor/zer z/zese Packe in
Orz/nzzng bringen zznz/ Sie /o/gen-
z/es /ragen:
7. Pzznn z/zeses 7)okumen/ von

einem Pke/ezY /zanz/sc/zrz/i/ic/z
gesc/zrie/zen zznz/ von beiz/en

Pei/en zznierzezc/znei werz/en,

zzm ree/z/s/crzz/h'g zzz sein?
Prazze/zZ es Zezzgen?

2. JPe/cke Punk/e müssen unbe-
z/z'ngi z/arz'n eni/za/ien sein?

5. A/Zes oz/er netzes P/ze- zznz/

Prärec/zZ: /Pas wäre voriei/-
kz/Zer zznz/ in beiz/en Pä7/en

wic/ziig?
4. Zz/ibewa/zrzzng z/es Origina/z/o-

/cwmenies: Pan/z-Presor? Ao-
Zzzr? Prbschz/ZsamZ?

5. Oz/er mzzss zwingenz/ a//es
z/zzrc/z eine Am/ss/e//e oäer

Am/sperson gesc/ze/zen?
77. /V. in S.

Antwort:

Ihre sehr präzis gestellten Fragen
beantworte ich gerne der Reihe
nach wie folgt:
1. Jedes der Ehegatten sollte ein

Testament errichten. Diese
Dokumente müssen von A-Z
von Hand geschrieben wer-
den. Der andere, im Testa-
ment begünstigte Ehegatte
hat nicht dieses Dokument,

sondern sein eigenes Testa-
ment zu unterzeichnen. Für
ein solches handschriftliches
Testament braucht es keine
Zeugen.

2. Das Testament muss folgende
Punkte enthalten:

- Das genaue Datum der Er-
richtung des Testaments mit
Angabe von Tag, Monat und
Jahr;

- den Ort, an dem das Testa-
ment geschrieben wurde (wel-
eher also nicht mit dem
Wohnsitz übereinstimmen
muss);

- die Unterschrift des Erb-
lassers;

- die genaue Bezeichnung der
begünstigten Person und der
angestrebten Begünstigung
(in Ihrem Falle also minde-
stens folgendes: «Ich verma-
che meiner heben Frau/mei-
nem lieben Mann die Nutz-
niessung am ganzen vorhan-
denen Nachlassvermögen. Ich
befreie sie/ihn von jeglicher
Sicherstellungspflicht gegen-
über den Erben.»).
Ich möchte an dieser Stelle
einen Hinweis darauf geben,
dass es in Ihrem Falle zulässig
wäre, dem überlebenden Gat-
ten einen Viertel des Vermö-
gens zu Eigentum und % zur
Nutzniessung zuzuhalten. Ob
dies sinnvoll ist, wird von der
Zusammensetzung des Nach-
lassvermögens abhängen. Es
bedarf hier vielleicht einer
eingehenderen juristischen
Beratung.

3. Die Nutzniessung des überle-
benden Ehegatten gegenüber
gemeinsamen und während
der Ehe gezeugten, aber nicht
gemeinsamen Kindern ist
auch nach dem neuen Ehe-
und Erbrecht unverändert
möglich. Bereits errichtete
Testamente bleiben also auf
jeden Fall vollumfänglich
gültig.

4. Es empfiehlt sich, Testamente
bei einem Notar oder einer
anderen zuständigen Amts-

stelle zu hinterlegen. Es wird
damit sichergestellt, dass das
Testament nach dem Tode
des Erblassers den gesetzli-
chen Erben und den im Te-
stament begünstigten Perso-

nen tatsächlich mitgeteilt
wird. Es ist aber selbstver-
ständlich ebenfalls zulässig,
das Testament zu Hause oder
in einem Bank-Tresor aufzu-
bewahren.

5. Weder die Errichtung noch
die Aufbewahrung eines Te-
stamentes bedarf der Mitwir-
kung einer Amtsperson. Man
kann, muss aber nicht, ein so-
genanntes öffentliches Testa-
ment errichten. Dafür wäre
dann allerdings ein Gang zum
Notar und der Beizug von
Zeugen unerlässlich. Das
oben dargestellte handschrift-
liehe Testament ist aber in al-
len Teilen gleichwertig und
gültig, nur wesentlich einfa-
eher und billiger.

Lzc. zur. Afar/cw.y 77ess

Feck/sanwa/Z

Ärztlicher Ratgeber

Stuhlprobleme
7c/z bzn (50 Jahre a/Z unz/ war noc/z

nie krank. Vun kann z'c/z sei/ eZwa

einem A7z;na/ nzc/zi mehr s/zzh/en,
z/. /z. a//e zwei bis z/rei Page nur
sehr wenig. Mein Pauc/z isi az/ge-
b/äki, unz/ ic/z babe vie/ JEznä. A//e
AZ/nkrmiZZe/, se/bsZ Fchwez/en-

Zrop/en, ka/en bisher nz'cbZs.

Prau M. M. in P.

Antwort:
Plötzliche Änderungen der
Stuhlgewohnheiten, die über
längere Zeit anhalten, sollten
immer ernst genommen und ent-
sprechend sorgfältig abgeklärt
werden. Ich gehe davon aus, dass
diese Abklärungen bei den Ärz-
ten erfolgt sind und keine
schwerwiegende Störung im Be-
reich des Magen-Darm-Traktes
ergeben haben. Aus Ihren Schil-

si



derungen kann ich auch entneh-

men, dass Sie sehr viel für Ihre
Gesundheit tun, vor allem sor-
gen Sie für genügend Bewegung,
was eine wichtige Voraussetzung
für eine gute Verdauung ist.
Achten Sie auf eine reichliche
Flüssigkeitszufuhr (von minde-
stens anderthalb Litern täglich)
in Form von Tee, Mineralwasser,
Milch oder Fruchtsäften. Viele
Abführmittel haben den Nach-
teil, dass sie wohl im Moment
recht gut wirken, mit der Zeit
aber den Darm träge machen
und dadurch immer höher do-
siert werden müssen. Versuchen
Sie es lieber mit einem natürli-
chen Quellmittel, z. B. Leinsa-
men, Weizenkleie oder Metamu-
eil, das Sie am besten abends
einnehmen. Manchmal verhelfen
auch eingelegte Zwetschgen oder
Feigen wieder zu einem regel-
mässigen und befriedigenden
Gang aufs stille Örtchen.

Altersflecken
Seh einige/- Zeit hiWen sie// hei
mir <iie soge/ia/mien Aiiers/Zecke«
im Gejichi. Die mehr oJer wem-
ger grosse« FVec/ce« siöre« mich
sehr, ich hin Z5/ä/wzg m«V wäre

/ür ei«e Aws/am/i sehr äan/chßr.
Fron M F. i« / (D)

Antwort:

Das Auftreten von Altersflecken
gehört zu den physiologischen
Veränderungen der Haut älterer
Menschen wie das Nachlassen
der Elastizität oder die Neigung
zur Austrocknung und kann lei-
der kaum wesentlich beeinflusst
werden. Ursächlich spielt einer-
seits eine gewisse Veranlagung,
andererseits längere Sonnenex-
position eine Rolle. Vermeiden
Sie daher möglichst eine länger-
dauernde direkte Sonnenein-
Strahlung im Gesicht, z. B. durch
das Tragen eines Hutes oder be-

wusstes Aufsuchen des Schattens
an heissen Sommertagen. Achten
Sie zudem auf eine gute Grund-
pflege der Gesichtshaut mit An-
Wendung einer fetthaltigen
Nährcreme. Tragen Sie die be-
reits vorhandenen Altersflecken
mit Fassung und schenken Sie

vor allem den Inseraten keinen
Glauben, die mit irgend einem
Mittel Abhilfe zu schaffen ver-
sprechen. Ihre Anwendung ist
nutzlos und zum Teil nicht un-
gefährlich.

Dr. me<£ Peter WoA/er

Zum Lachen
Voltaire mochte keine Ärzte. Als
er schwer krank wurde, riefen
seine Freunde ärztliche Hilfe. Als
man Voltaire die Ankunft des
Arztes meldete, sagte er: «Ent-
schuldigt mich beim Doktor. Ich
kann ihn leider nicht empfangen,
da ich krank bin.»

Plak Out Gel
• Desinfiziert sanft die ganze Mund-

höhle
• Verhindert Mund- und Prothesen-

geruch
• Zur Pflege nach der üblichen Reini-

gung von Teil- oder Vollprothesen
sowie orthodontischen Apparaten

• In Apotheken und Drogerien

adima sa Genf

Mundhygiene leicht gemacht.

Mundhygiene bei
dritten Zähnen:
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